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Kindertagesstätte "Die Arche" in Ofen, 
hier: Antrag auf Wechsel zum Trägerverbund der Evangelischen Kindertagesstätten 
Oldenburg (Ekito) 

Beschlussvorschlag: 
 
 
Ein Beschlussvorschlag muss unter Auswertung des Vortrages von Herrn Zingel in der Sit-
zung und unter Würdigung der rechtlichen Bewertung der Kommunalaufsicht in der Sitzung 
gemeinsam erarbeitet werden. 
 
 
Sachverhalt: 
 
Auf die Beschlussvorlage BV/2018/230, die Beratung in der VA-Sitzung vom 11.12.2018, 
TOP 8.1, und den Antrag der FDP Fraktion (Anlage 1) wird hingewiesen. 
 
Die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Ofen ist Trägerin des Kindergartens „Die 
Arche“ in Ofen. Außerdem ist die Kirchengemeinde ebenfalls Trägerin eines Kindergartens 
in Metjendorf und eines Kindergartens in Heidkamp in der Gemeinde Wiefelstede. Der Kin-
dergarten in Ofen ist mit sechs Gruppen einer der größten Kindergärten in der Gemeinde 
Bad Zwischenahn. 
 
Das Kindergartengebäude befindet sich im Eigentum der Kirchengemeinde. Den Bau des 
Kindergartens in den Jahren 1972/1973 (Eröffnung im Sommer 1973) hat die Gemeinde 
Bad Zwischenahn seinerzeit im Rahmen einer Drittelförderung mit rd. 170.000 DM (Bau-
kosten ca. 650.000 DM)  bezuschusst. Auch die spätere Sanierung der Einrichtung im Jah-
re 2002 (Gesamtkosten: 376.000 €) wurde mit einem Betrag von 179.000 € gefördert. Für 
den späteren Bau der 6. Vormittagsgruppe wurde nochmals ein Zuschuss von 96.655 € 
gewährt (Gesamtkosten: 145.000 €). Für die Kosten zur Umnutzung einer vorhandenen 
Kindergartengruppe zu einer Krippengruppe wurden zuletzt im Jahre 2010 aus Gemeinde-
mitteln 16.250 € bei Gesamtkosten von insgesamt 130.000 € übernommen. Für diese För-
derung, die mit einer Förderung des Landes Niedersachsen einherging, wurde bedingt 
durch die Landesförderung für die umgewandelte Gruppe eine 25-jährige Zweckbindungs-
frist als Auflage beschieden.  
 
Der Gemeindekirchenrat hat am 22.10.2018 beschlossen, zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
die Trägerschaft der drei Kindergärten dem ekito Verbund zu übertragen und hierzu mit den 



politischen Gemeinden Wiefelstede und Bad Zwischenahn ein Einvernehmen herzustellen. 
Ein entsprechender Antrag der Kirchengemeinde Ofen mit entsprechender Begründung ist 
als Anlage 2 beigefügt.  
 
Der ekito Verbund wurde zum 01.01.2018 gegründet. Es handelt sich um eine rechtlich 
unselbstständige Einrichtung des Kirchenkreises Oldenburg Stadt. Der Verbund verwaltet 
derzeit 17 Kindertagesstätten im Bereich Oldenburg Stadt. Die Kirchengemeinde Ofen ge-
hört zum Kirchenkreis Oldenburg Stadt, ist diesem Verbund aber bisher nicht beigetreten.  
 
Herr Zingel als Geschäftsführer von ekito wird den Verbund in der Sitzung vorstellen.  
 
Die Gründe für die Übertragung der Trägerschaft liegen in der hohen Professionalität in der 
Geschäfts- und Personalführung, da die Aufgaben für die ehrenamtlichen Gemeindekir-
chenratsmitglieder zunehmend schwieriger zu leisten sind.  
 
Weiterhin bestehen seit einiger Zeit bei der RDS Oldenburg Stadt erhebliche Probleme bei 
der Verwaltung der Einrichtungen. Dies haben wir u. a. bei der Vorlage der Jahresrechnung 
für das Haushaltsjahr 2016 erlebt. Die Jahresrechnung 2017 wurde Ende November 2018 
vorgelegt und befindet sich bei uns derzeit in der Prüfung. Die Jahresrechnungen sollen bis 
Ende März des Folgejahres vorgelegt werden.  
 
Der ekito Verbund bzw. der Kirchenkreis Oldenburg Stadt wird in die bestehenden Verträge 
mit der Gemeinde eintreten. Die Gemeinde zahlt im Rahmen der Budgetierungsrichtlinien 
eine Verwaltungs- und Sachkostenpauschale von 4,5 %. Diese Pauschale wird nicht ver-
ändert. Der Verwaltungsaufwand der RDS Oldenburg Stadt und des ekito Verbundes wer-
den sich somit im Rahmen dieser vorhandenen Mittel finanzieren müssen.  
 
Weiterhin hat Herr Zingel für den ekito Verbund zugesichert, dass der Verbund komplett in 
die bestehenden Verträge der Gemeinden mit der Kirchengemeinde Ofen eintritt. Die ver-
einbarte Pauschalfinanzierung der Gruppen, das Bestehen des Kuratoriums u. a. werden 
nicht angetastet.  
 
Die Kirchengemeinde Ofen hat auch künftig Einfluss auf die Arbeit des ekito Verbundes, da 
sie einen Vertreter in den Leitungsausschuss der ekito entsendet.  
 
Nachdem der Landkreis nach Prüfung der Vertragsmodalitäten zwischen der  Gemeinde 
Wiefelstede und der Kirchengemeinde Ofen zu dem Ergebnis gekommen ist, dass eine 
Trägerschaftsübertragung von der Kirchengemeinde zum ekito Verbund ohne ein schlüssi-
ges Auswahlverfahren nicht zulässig ist, wurde diese Frage auch von hier nochmals dem 
Landkreis vorgetragen. Allerdings muss für den hiesigen Kindergarten in Ofen festgestellt 
werden, dass eine kommunale Verfügungsmöglichkeit über das Gebäude aufgrund der 
beschriebenen Zuschusssituation anders als in Wiefelstede nicht besteht. Auch die zuletzt 
getätigte Förderung im Jahre 2010 sieht lediglich eine Zweckbindungsfrist vor. Da das Ei-
gentum des Kindergartengebäudes weiterhin bei der Kirchengemeinde Ofen bleiben wird 
und die Zweckbindung als Kindertagesstätte auch künftig gegeben ist, dürfte dieser Passus 
förderungstechnisch unproblematisch sein. 
 
Eine endgültige Bewertung der rechtlichen Situation der Trägerübertragung steht allerdings 
noch aus. Das Ergebnis wird nachgereicht bzw. in der Sitzung vorgetragen.  
 
Externe Anlagen: 
 
Anlage 1: Antrag der FDP 
 
Anlage 2: Antrag Trägerwechsel Ofen vom 10.12.2018 
 



 
 


